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anhängig gewordenen Civilprocessen aus dem
Kirchspiele Hatten fallen die nach dem 30. Sep¬
tember anberaumten Termine aus, dagegen lau¬
fen die am 30. September noch nicht verflosse¬
nen processualischen Fristen fort, namentlich auch
die Frist zur Einlegung von Appellationen, in-
deß werden diejenigen Fristen, welche vor dem
21. October d. I . ablaufen, bis zu diesem
Tage, solchen eingeschlossen, verlängert.

Die interessirten Parteien haben daher Be¬
huf Fortsetzung der von dem Landgerichte zu
Delmenhorst an das hiesige Stadt - und Land¬
gericht übergehenden Processe bey dem letzteren
Gerichte die geeigneten Anträge zu machen.

§. 6.
Für die Ablieferung der gerichtlichen Ac¬

ten, welche in Gefolge der Verordnungen vom
19. Juni d. I . an andere Behörden übergehen,
werden den Betheiligten keine Kosten, nament¬
lich keine Transport- oder Porto - Kosten, be¬
rechnet.

39 ) Mit Genehmigung der Regie»
rung vom Amte Friesoithe erlasse¬
ne Bekanntmachung vom  30 . Sept .,
x>ub1 . den 7. October 1835.

Verlegung des Mit Genehmigung Großherzoglicher Re-

Herbst - Markts , gierung wird das Friesoither Herbst - Markt fort-
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